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Fachausbildung in Kadervorkurs (KVK) und
Wiederholungskurs (WK/EK)

<9. Forfsefz«»g

2. AC-Schutzmassnahmen

2.6 Pra&Tsc/se T//nïi'e;se z« t/en HC-Sc/snfzrnassna/nnt'« />« Verp//eg««gssekior

Wir/tsanz^eif r/er Sc/nztzwassna/nnen

Jede Schutzmassnahme, auch eine solche, die nur geringen Schutz bietet, ist anzu-
wenden. Allerdings wirken die verschiedenen Schutzmassnahmen recht unter-
schiedlich. Neue Erkenntnisse tauchen nicht auf in den neuzeitlichen Reglementen.
An sich ist der Umstand, dass seit Jahren die gleichen Schutzmassnahmen getrof-
fen werden, positiv. Da sie allgemein bekannt sein dürften und zwar sowohl aus
Rekrutenschule, Kaderkurs und Wiederholungskurs, nenne ich lediglich die wirk-
samsten:

Punkt 1 Eingraben, überdecken

Punkt 2 in geschlossenen Räumen

Punkt 3 in Mulden usw.
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Auch beim Transport bieten die «althergebrachten» Verpackungsmittel Schutz für
offene Verpflegungsmittel wie Brot, Fleisch, Grüngemüse, nämlich:

Kochkisten, Milchkannen, saubere Blechgefässe, Alu-Folien und Plasticsäcke.
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Bezüglich Z.ager««g gilt als taktische Massnahme die Anlage gemischter, dezen-
tralisierter Depots für den Wochenbedarf an Armeeproviant. Wegen der Druck-
welle sollten die Schachteln nicht zu hoch aufgeschichtet werden und die gefüllten
Wassersäcke können auf die Züge, eventuell sogar Gruppen verteilt werden.

SCHÜTZ DER VPF_ MITTEL BEIM WEHRMANW

Offene Verpflegungsmittel sind in der Gamelle, Flüssigkeiten in der Feldflasche,
Raucherwaren mindestens im Plasticsack «luftdicht» aufzubewahren. Die Präzisie-

rung «luftdicht» ist verschwunden, die Behälter müssen einfach verschlossen sein.

Hingegen ist der Schutz ein wirksamerer, wenn Gamelle und Feldflasche ihrerseits
noch in einem grossen Plasticsack verpackt werden.

Sc/z«fz r/er Xr/egsfe/Zc/je, r/er ä/ugazme
Es müssen sehr viele Kriterien beachtet werden, um wirklichen Schutz und opti-
male Überlebenschancen zu erreichen. In Stichworten aufgezählt sind dies:

- einsturzsicherer Ausbau (Stützbalken z. B.)

- trümmersicherer Notausgang

- Eingang mit Licht-, Wärme- und Staubschleuse

- Einrichtungen für 48-Stundenaufenthalt (Hygienische Einrichtungen z. B.)

- Strahlenschutz, der einem Meter Erdüberdeckung entspricht

^ - natürliche Belüftung
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Selbstverständlich lernen Küchenmannschaft und fachtechnische Vorgesetzte über-

aus viel, wenn eine Notküche wirklich kriegsnah und AC-schutztauglich ausgebaut
wird. AC-Schutzoffizier und AC-Schutz-Uof werden bestimmt gerne mit Rat und
Tat beistehen. Oder — Hand aufs Herz — wieviele unserer Leser haben person-
liehe Erfahrung im Bau eines unterirdischen Verpflegungsmagazins, eines «gemisch-
ten» Depots; wissen, wie gross Zeit — und Materialbedarf sind; haben sich schon
mit entwässerungstechnischen Problemen befasst in diesem Zusammenhang? Das

gemischte Depot nützt uns nämlich nichts, wenn nach einer längeren Regen-
période vieles noch dezentralisierter schwimmt.

Mehr davon in der übernächsten Ausgabe (Juni 1979).

Rückerstattung von Krankenkassenbeiträgen bei Militärdienst

Während der Absolvierung von Militärdienst sind die Wehrmänner bei der Eidg.
Militärversicherung gegen die Folgen von Krankheit und Unfall versichert. Verschie-
dene Krankenkassen gewähren ihren Mitgliedern in bestimmten Fällen Prämienerleich-
terungen, wobei diese jedoch — gemäss Auskunft des Konkordates der Schweizerischen
Krankenkassen —• nicht einheitlich gehandhabt werden. Einer Veröffentlichung der
«Helvetia»-Krankenkasse in ihrem November-Bulletin 1978 ist zu entnehmen, dass

einem Mitglied, das im Zeitraum eines Jahres mehr als 60 Tage Militärdienst geleistet
hat, auf Gesuch hin für je 30 Tage Militärdienst die Hälfte der bezahlten Monats-
beitrüge zurückerstattet wird.
Diese Voraussetzung trifft in der Regel nur bei Rekruten-, Unteroffiziers- und Offiziers-
schulen sowie beim Abverdienen zu. Dabei werden für Rekruten- und Offiziersschulen
(118 Tage) 4 Monate und die Unteroffiziersschule (27 Tage) 1 Monat berechnet.

Die Rückerstattung der Hälfte der bezahlten Monatsbeiträge erfolgt nicht automatisch,
sondern erst, wenn das Mitglied bis höchstens 3 Monate nach dem anspruchsberech-
tigten Militärdienst bei der Sektion oder Agentur ein entsprechendes Gesuch einreicht,
wobei es gleichzeitig die Dienstdauer nachzuweisen hat.

Dazu einige Gedanken: Weiss jeder in Betracht fallende Wehrmann von diesen Mög-
lichkeiten? Wohl kaum. Auch wird meines Wissens von keiner militärischen Instanz
ein entsprechender Hinweis gemacht. Hier bestände doch die Gelegenheit für die abver-
dienenden Quartiermeister und Fouriere, ihren Truppen eine Information weiterzu-
geben, die bestimmt mit Dankbarkeit aufgenommen würde. Könnte nicht sogar in
Qm- und Fourierschulen auf diesen Punkt aufmerksam gemacht werden?

Few F. Sp}'c/;er

WETTKAMPFTAGEER HELLGRÜNEN
VERBANGE IN
ZURICH 1S.-SO. 5.79

145


	Fachausbildung in Kadervorkurs (KVK) und Wiederholungskurs (WK/EK). 8. Fortsetzung

